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MICHELAU 

Für Aufhebung des Schutzgebiets 

Die Regierung von Oberfranken plant eine Verordnung zu erlassen, mit der der „Geschützte 

Landschaftsbestandteil Hoher Buchener Wald“ bei Ebrach wieder aufgehoben wird. Im Vorfeld 

werden derzeit von der Regierung angrenzende Gemeinden um eine Stellungnahme gebeten. Nach 

dem Stadtrat von Gerolzhofen hat sich nun auch der Gemeinderat von Michelau für die Aufhebung 

des Schutzgebiets ausgesprochen. 

Der Beschluss des Michelauer Gemeinderats fand im Gegensatz zu Gerolzhofen allerdings in 

nichtöffentlicher Sitzung statt. Bürgermeister Siegfried Ständecke hat am Wochenende in einem Brief 

der Regierung in Bayreuth die Entscheidung übermittelt. 

Die Ausweisung des Schutzgebiets sei willkürlich gewesen, nicht rechtmäßig und sachlich nicht 

begründbar, schreibt der Bürgermeister. Das Bundesnaturschutzgesetz sei willkürlich interpretiert 

worden, da selbst für einen juristischen Laie klar sei, dass eine Fläche von 750 Hektar nicht ein 

Bestandteil einer Landschaft, sondern vielmehr die Landschaft selbst sei. „Es wird von vielen Bürgern 

als undemokratisch und verunsichernd empfunden, wenn Amtspersonen Gesetzesgrundlagen 

ignorieren und ohne Berechtigung Grundrechte anderer einschränken“, betont Ständecke. 

Sachliche Naturschutzgründe würden dem Erlass der Verordnung offenbar nicht zu Grunde liegen, so 

Ständecke weiter. Ein Indiz dafür sei, dass die Grenzziehung des Schutzgebiets der bestehenden 

Landkreisgrenze entspricht, einer Grenze, die in der Natur aber gar nicht in Erscheinung trete. 

Eine Gefährdung der Buchenwälder bestehe nach Michelauer Auffassung weder von Seiten des 

Staats als Waldbesitzer, noch von Seiten der hier lebenden Bevölkerung. Bürger, Betriebe und 

Kommunen würden sich bereits heute mit den geltenden Einschränkungen des Schutzgebietsnetzes 

„Natura 2000“, das den gesamten Steigerwald umfasst, arrangieren. „Eine Gefährdung der 

Artenvielfalt im Staatsforst ist auch zukünftig nicht mit dessen forstlicher Nutzung begründbar“, 

schreibt Ständecke. Sollte sich im Rahmen der derzeit laufenden Kartierungen zu „Natura 2000“ eine 

Gefährdung des Artenspektrums und dessen Lebensräume zeigen, könnten in den 

Managementplänen entsprechende Schutzmaßnahmen vorgeschrieben werden. Neben der 

fehlenden Schutzwürdigkeit gebe es auch kein Gefährdungspotenzial, das die Ausweisung eines 

Schutzgebietes rechtfertigen könnte. 
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Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen 

Angenommen man sei juristischer Laie, warum sollte dann "klar" sein, "dass eine Fläche von 750 

Hektar nicht ein Bestandteil einer Landschaft, sondern vielmehr die Landschaft selbst sei"? Schaut 

man sich als "Laie" z.B. mal den Wikipedia-Artikel zu "Landschaft" an zweifelt man eher an der 

Interpretation von Bgm. Ständecke & seinem nicht-öffentlich tagenden Gemeinderat, als dass man 

Angst vor "undemokratischen" Entscheidungen einer Amtsperson hätte, die Vorlagen eines 

öffentlich-tagenden Kreisrates umsetzte. 

 

Beispiele für Landschaften in Bayern sind u.a. Altmühlalb, Rhön, das Allgäu, Chiemgau & eben auch 

den Steigerwald. Man findet. evtl. noch die Unterscheidung in Steigerwald (das Bundesamt für 
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Naturschutz gab der Landschaft Steigerwald folglich auch eine eigene Nr: 11500) & 

Steigerwaldvorland. Kleinteiliger wirds aber bei uns nicht. 

 

Kennen etwa Herr Ständecke & ihm nahe stehend Laien-Juristen bereits eine NEUE Definition von 

"Landschaft" von der der Rest der Republik noch nicht weiß? 
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Einschränkung von Grundrechten?? 

Auch für den Begriff "Grundrechte" gibts in Michelau wohl neue oder gar eigene Auslegungsmuster, 

denn im bundesdeutschen Grundgesetz findet man in den entsprechenden Grundrechteartikeln 

(speziell die Artikel 1 bis 19) jetzt nicht wirklich ein Grundrecht das hier angesprochen worden sein 

könnten. 

Hat Herr Bgm. Ständecke als "juristischer Laie" vielleicht einfach einen falschen Begriff verwendet? 

Welchem (seiner) Bürger wurde denn etwas eingeschränkt? U.v.a. was? 
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